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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Erhöhung der Mittel für den Schienengüterverkehr 
 
Einzelplan  07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  07 15   Bezeichnung Allgemeine Bewilligungen Verkehr 

Produktnummer  066 Bezeichnung Schienengüterverkehr 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
0 0       

14 Summe Aufwendungen 290.000 4.500.000 4.790.000 

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge 0 0       

14 Summe Aufwendungen 280.000 1.500.000 1.780.000 

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen 2023 für die Jahre 2025 und 2026 um jeweils 1,5 Mio. Euro 
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Mit zusätzlichen Mitteln von jeweils 1,5 Mio. Euro für die Jahre 2023 bis 2026 sollen die Lärmminderungsmaßnahmen im 
Mittelrheintal weitergeführt werden. Das Förderprodukt Nr. 76, welches den Lärmschutz an Schienenstrecken im 
Mittelrheintal zum Gegenstand hatte, ist weggefallen, weil der Höchstbetrag, der als Voraussetzung für die Förderung durch 
den Bund festgelegt war, erreicht wurde. Trotz aller ergriffenen Maßnahmen konnte eine Lärmminderung im Mittelrheintal 
bislang aber nicht erreicht werden. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung an der Mittelrheintaltrasse sind 
notwendig und rechtfertigen die jährliche Fortführung der Förderung mit 1,5 Mio. Euro, die dem hessischen Anteil aus dem 
Jahr 2020 entspricht. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2023 
 
Für die Fraktion 
der AfD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Robert Lambrou 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


